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des Zuges durch die Wüſte , vor Sonnenuntergang nicht in das Lager

zurückkehren ( V. 9 —11 . ) .

F§. 126 .

Uebrigens war Niemand zur Theilnahme an irgend einem Kriegs⸗

zuge verpflichtet , wer nicht von ſeinem perſönlichen und Nationalehrgefühle

angetrieben ſelber Muth und Luſt dazu hatte ( Deut . 20 , 8. ) . Alle , welche

ein neugebautes Haus noch nicht bezogen , von einem neugepflanzten Wein⸗

berge noch keine Früchte eingeerntet , eine verlobte Braut noch nicht heim⸗

geführt hatten ( V. 5 —7 . ep. 24 , 5. ) , waren ohnehin förmlich vom Kriegs⸗

dienſte entbunden . Die Uebrigen ſollten ſich jedoch nicht fürchten , ſondern ,

durch den Prieſter im Namen Gottes ausdrücklich aufgemuntert , auch dem

ſtärkſten Feinde gegenüber ſich des Sieges verſichert halten ( Deut . 20 , 1—4 . ) .

8. 127 .

War das iſraelitiſche Heer vor eine außerhalb Paläſtina gelegene

feindliche Stadt gerückt , ſo mußte derſelben Deut . 20 , 10 —15 . ) zuerſt

friedliche Unterwerfung angeboten werden . Im Falle der angenommenen

Friedensbedingung wurde dieſelbe ohne weitere feindliche Behandlung zins⸗

bar gemacht . Mußte die Stadt jedoch durch Sturm erſt erobert werden , ſo

ſollten alle männlichen Einwohner über die Klinge ſpringen ; Weiber und

Kinder , Vieh und ſonſtige Habe fielen den Eroberern als Beute heim.

Nur die Amalekiter ( Deut . 25 , 17 —19 . ) ſollten zur Strafe für ihre an

den Iſraeliten verübte heimtückiſche Feindſeligkeit (vergl . §. 47 . ) gänz⸗

lich vom Erdboden vertilgt werden . Zur Errichtung der Belagerungs⸗

maſchinen durften übrigens keine fruchttragenden Bäume gefällt werden

ODeut . 20 , 19 . 20 . )

XXIX . Moyſes . Fortſetzung .

Menſchlichkeit und Schicklichkeitsgefühl .

§. 128 .

Wenn ſelbſt im Kriege die Pflicht der allgemeinen Menſchlichkeit ,

ſoweit als ihre Ausübung mit der nothwendigen Strenge kriegeriſcher

Maaßregeln verträglich war , nicht außer Augen geſetzt werden durfte,

mußte dieſelbe umſomehr in Friedenszeiten beobachtet werden . Dieſer

Geiſt ſpricht ſich in jenen erwähnten Geſetzen über die Bezahlung des



Taglöhners vor Sonnenuntergang (lek. §. 118 . 119 . ) und Unterſtützung der

Armen aus , welche auf verarmte Ifraeliten wie auf ſonſtige im Lande

wohnende Armen gleichmäßig angewendet werden mußten . Es beſtand

zwiſchen beiden kein weiterer Unterſchied ( Deut . 15 , 3. 6. 12 . cp. 23 , 20. ) ,

als daß Fremdlinge von den iſraelitiſchen Privilegien , wornach die Knechte
im Erlaßjahre ihre Freiheit wieder bekamen und die Schulden erlaſſen

wurden , ausgeſchloſſen blieben , und daß ſie für gemachte Darlehen zur

Bezahlung regelmäßiger Zinſen angehalten wurden . Sclaven , welche einem

ausländiſchen Herrn entlaufen , bei einem Hebräer Zuflucht ſuchten , durf⸗

ten ihrem früheren Eigenthümer nicht ausgeliefert , ſondern es mußte ihnen

ungeſtörter Aufenthalt im Lande geſtattet werden ( Deut . 23 , 15 . 16. ) .

Unter den §. 65 . erwähnten , auf dem Berge Sinai gegebenen

gemiſchten Geſetzen befindet ſich unter andern auch das ausdrückliche Ge⸗

bot , daß die Iſraeliten , wenn ſie einmal vom Lande Canaan Beſitz ge⸗

nommen , Fremdlinge gleich ihren eigenen Stammgenoſſen gut behandeln ,
ja ſogar ebenſo wie ſich ſelber lieben ſollten ( Lev . 19 , 33 . 34 . ) Dieſer
Vers befindet ſich in dem nämlichen Kapitel , in welchem ( V. 18 . ) auch
die Ermahnung zu brüderlicher nationaler Geſinnung der Iſraeliten unter⸗
einander enthalten iſt .

F. 129 .

Zu thunlichem Schutze des menſchlichen Lebens überhaupt war im

Geſetz geboten , das Dach eines neugebauten Hauſes immer ſchon von vorne⸗

herein mit einer Bruſtwehr zu umgeben , damit Niemand unverſehens her⸗

unterſtürze ( Deut . 22 , 8. ) . Aehnliche , theils die Schonung , theils die

gute Behandlung betreffende Vorſchriften finden ſich ſelbſt in Bezug auf

die Thierwelt , an deren treue Befolgung ſogar ausdrückliche Verheißungen

geknüpft ſind ( Deut . 22 , 6. 7. ) . Wer ein Vogelneſt fand , in welchem
das Weibchen mit Ausbrütung der Eier oder Aetzung der Jungen be⸗

ſchäftiget war , durfte nur die Eier oder die Jungen nehmen , und mußte
die Alte fliegen laſſen . Dem Ochſen , welcher auf der Tenne umhergetrie⸗

ben , nach morgenländiſchem Gebrauche zur Ausdreſchung der Getreide⸗

körner gebraucht wurde , durfte während der Arbeit das Maul nicht ver⸗

bunden werden ( Deut. 25 , 4. ) .

§. 130 .

Es wurde dem Iſraeliten zur Pflicht gemacht , daß er endlich nicht

einmal die Tragbarkeit des Grund und Bodens , den er zu ſeiner Wirth⸗

ſchaft bearbeitete , übermäßig anſtrengen durfte . Aus dieſem Grunde , wie

es ſcheint, iſt wenigſtens theilweiſe das Geſetz zu verſtehen , daß ein Wein⸗

berg nicht zugleich mit einem anderen Gewächſe in den Zwiſchenfurchen
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beſäet werden durfte ( Deut . 22 , 9. ) . Eine andere , zugleich den richtigen

Takt in Beziehung auf den anſtändigen äußeren Eindruck ordnende Vor⸗

ſchrift verbot , daß ein Ochſe und ein Eſel nicht zu gleicher Zeit an den

Pflug geſpannt werden durften ( Deut . 22 , 10. ) . Um die Sucht nach

Neuerung in Kleinigkeiten zu mindern , und den Sinn für ſchlichte Ein⸗

fachheit im Volke zu bewahren , durften die Kleider nicht aus Wollen und

Leinen zugleich gewebt ſein ( Deut . 22 , 11. ) .

31 .

Am Schluſſe dieſer in der zweiten Hauptabtheilung ſeiner Rede nie⸗

dergelegten ausführlichen Wiederholung des ganzen Geſetzes , ſoweit das⸗

ſelbe unmittelbar in das hebräiſche Volksleben eindringen ſollte , fühlte

Moyſes , daß eine lebhafte Ahnung des Berufes , ein von Gott unmittel⸗

bar auserwähltes , mit ihm in dem lebendigen Verkehre eines wechſelſeiti⸗

gen Vertrages ſtehendes Volk zu ſein , nunmehr zum zweiten Male , ähn⸗

lich wie am Berge Sinai , völlig in das Bewußtſein ſeiner ihm mit ge⸗

ſpannter Aufmerkſamkeit zuhörenden Stammgenoſſen eingedrungen , und

daß der Wille derſelben zu einer erneuten Eingehung des ſchon geſchloſſe⸗

nen Bundes durch erneuerte freie Selbſtbeſtimmung hinlänglich bereit war

Oeut . 26 , 16 —19 . ) . Dieſen Augenblick benützte er , um die Beſtimmung

über die Art und Weiſe zu treffen , auf welche die bereits innerlich ein⸗

gegangene Bundeserneuerung binnen einiger Zeit durch hinzukommende

äußerliche Form von dem ganzen Volke feierlich ſollte bekräftiget werden

Deut . ep. 27 . cf. §. 103 . )

XXX . Moyſes . Fortſetzung .

Segen und Kluch , Weiſſagung der Zukunft .

83
Deut. op. 28.

Die dritte Hauptabtheilung der Rede Moyſes , welche vorherrſchend

prophetiſchen Charakters iſt , beginnt mit einer ausführlichen dichteriſch

anſchaulichen Schilderung ſowohl des Segens Gottes C. 1 —44 ) , wel⸗

cher ſich am Volke Iſrael im Falle der Beobachtung des Geſetzes , als

auch des Fluches , der ſich im Falle der Uebertretung an ihnen verwirk⸗

lichen werde (J. 15 84) . Die wegen der ſpäteren geſchichtlichen Erfüllung
als beſonders merkwürdig hervorzuhebenden einzelnen Züge des Fluches
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